




I.5.3 Allgemeines
I.5.3.1 Die in den Anmeldungen bzw. Anträgen enthaltenen An-
kunfts- und/oder Abflugzeiten auf den koordinierten Flughäfen müs-
sen den veröffentlichten Flugplänen entsprechen und dürfen für
vollständig koordinierte Flughäfen erst nach Zuweisung der Airport
Slots durch den Flughafenkoordinator vom Luftfahrzeughalter und/
oder Betreiber veröffentlicht werden.
I.5.3.2 Die vom LBA erteilte Erlaubnis zum Ein- oder Ausflug ersetzt
nicht die Anmelde- bzw. Antragspflichten beim Flughafenkoordina-
tor. Das gleiche gilt für die beim LBA zu hinterlegenden Flugpläne für
den Fluglinienverkehr von und nach Punkten außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Luftverkehrsrechts der Europäischen Gemein-
schaft (siehe Nummer I.1.4).

Das Lärmzeugnis oder das ihm entsprechende Dokument ist an
Bord mitzuführen.


